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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Das Circus Leben wird von der Stadt Monheim am Rhein in Kooperation mit dem Kinder- und 
Jugendzirkus „Circus Soluna“ veranstaltet. Das Ferienprojekt richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren. 
 

1. Verbindlichkeit der Anmeldung 
Die Online-Anmeldung stellt ein verbindliches Angebot zur Teilnahme der angemelde-
ten Person am Ferienprojekt „Circus Leben“ dar.  
Die zur Verfügung stehenden Plätze werden im Rahmen eines digitalen Auslosungs-
verfahrens nach dem Zufallsprinzip vergeben. Ein Vertrag kommt ausschließlich durch 
die Annahme des Angebots seitens der Veranstalterin sowie den anschließenden Ver-
sand der Buchungsbestätigung zustande. 
Der Teilnahmebeitrag ist nach Eingang der Zahlungsaufforderung fristgerecht zu be-
gleichen. 
 

2. Personengebundenheit der Buchung 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nur von Sorgeberechtigten zum Circus Le-
ben angemeldet werden. Die Buchung ist an die im Online-Anmeldeformular benann-
ten Personen gebunden. Eine Weitergabe des Teilnahmeplatzes an Dritte ist nicht ge-
stattet. Bei Falschangaben können betroffene Teilnehmende vom Circus Leben ausge-
schlossen werden. 
 

3. Rücktritt vom Ferienprogramm 
Bei einem Rücktritt nach Vertragsschluss ist der Teilnahmebeitrag grundsätzlich zu 
entrichten, es sei denn, der Rücktritt erfolgt aus wichtigem Grund oder der Platz kann 
anderweitig vergeben werden. In diesen Fällen erfolgt eine angemessene Erstattung 
unter Berücksichtigung ersparter Aufwendungen. 
Ein Ausweichen auf eine andere Woche ist ebenfalls nur in Ausnahmefällen und nach 
Rücksprache mit der Projektleitung möglich. Grundsätzlich kann dies nicht ermöglicht 
werden. 
 

4. Kontaktdatenerfassung / Datenschutz-Information 
Siehe Datei: Datenschutz-Information Circus Leben Stand 02-2026 
 

5. Versicherung 
Ein Versicherungsschutz durch die Stadt Monheim am Rhein besteht nicht. Die Teil-
nehmenden sind entsprechend über ihre Erziehungsberechtigten unfall- und haft-
pflichtversichert. 
 

6. Präventionskonzept der Stadt Monheim am Rhein 
Mit der Einführung von Präventionskonzepten zum Schutz vor grenzüberschreiten-
dem Verhalten und sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, der 
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Stadt Monheim am Rhein beteiligt sich auch das Ferienprojekt Circus Leben an der 
Kampagne „Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen“. Ziel ist die 
Stärkung von Kinder- und Jugendrechten sowie die Einführung eines Beschwerdema-
nagements im Falle von Grenzüberschreitungen.  
Als Ansprechpersonen im Beschwerdefall stehen Vanessa Hasler, Eva Heggemann, Fa-
bian Kaina, Elisabeth Schweiger und Achim Wieghardt zur Verfügung. 
 

7. Haftung 
Die Haftung der Veranstalterin ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die 
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt. 
Für alle durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schuldhaft verursachten Schäden 
haften diese im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst. 
 

8. Änderungen im Ferienprogramm 
Die Stadt behält sich vor, aufgrund veränderter Bedingungen (zum Beispiel Wetter, 
Sicherheit oder Personalausfall) jederzeit Änderungen am Programm, an den Inhalten 
oder am Veranstaltungsort vorzunehmen. 
 

9. Absage des Circus Leben durch die Veranstalterin 
Die Veranstalterin des Circus Leben behält sich vor, das Circus Leben aufgrund verän-
derter und unzumutbarer Bedingungen abzusagen. Hierüber werden Erziehungsbe-
rechtigte unter Angabe der Gründe rechtzeitig informiert. Der Teilnahmebeitrag wird 
in diesem Fall zu 100 Prozent erstattet. 
 

10. Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Ferienprogramm 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in erheblichem Maße gegen die vereinbarten 
Regelungen verstoßen, können nach vorheriger Ermahnung und nachfolgender Bei-
behaltung des beanstandeten Verhaltens von der weiteren Teilnahme am Ferienpro-
gramm des Circus Leben ausgeschlossen werden. Bereits gezahlte Teilnahmebeiträge 
würden in diesem Falle anteilig erstattet werden." 

 
 
Stand Februar 2026 
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